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Zwanzig Jahre nach dem Erscheinen eines ersten Ar-
beitsheftes „Denkmalbereiche im Rheinland“ legt das
LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland nun einen
aktualisierten Band zu dem Thema vor. Dabei ist der vor-
liegende Band nicht nur eine beeindruckende Leistungs-
schau mit seinem umfangreichen Katalogteil von 70, seit
1994 neuen, rechtskräftig geschützten Denkmalbereichen.
Auch die 80 geschützten Bereiche aus dem Band von 1994
und eine Liste all der Denkmalbereiche, deren Wert be-
reits festgestellt, die aber noch nicht mit einer Satzung ge-
schützt sind, finden im Anhang Berücksichtigung.

Die neue Bearbeitung spiegelt insbesondere im Aufsatz-
teil die in der Zwischenzeit gewonnenen Erfahrungen bei
der wissenschaftlichen Erarbeitung und Bewertung von
Denkmalbereichen und im Umgang mit dem Schutzin-
strument wider. Nicht zuletzt drückt sich dies in den in
den letzten Jahren immer umfangreicher und präziser aus-
formulierten Denkmalwertgutachten des Fachamtes aus,
die einerseits auf veränderte Rahmenbedingungen z.B.
durch eine verstärkte rechtliche Überprüfung der gut-
achtlichen Tätigkeit des Fachamtes reagieren, andererseits
aber besonders inhaltlich exakter und ausführlicher alle
Bedeutungsebenen des Denkmalbereiches ausleuchten
und damit den historisch bedeutenden Bestand ins öf-
fentliche Bewusstsein bringen.

Nach wie vor wenig bekannt ist der Aspekt, dass der
Denkmalbereich gemäß unseres Denkmalschutzgesetzes
Nordrhein-Westfalen als gleichwertige Denkmalkatego-
rie neben dem Einzeldenkmal steht. Noch bedeutender
ist die Tatsache, dass Denkmalbereiche nicht nur einen
Schutzgegenstand definieren, sondern mit ihren orts- oder
stadträumlichen Strukturen und ihren z. T. auch kultur-
landschaftlichen Einbindungen wesentliche Impulse für
Stadtentwicklung und -planung bis hin zur Raumplanung
setzen. Im Denkmalbereich können historische und plane -
rische Ziele zusammengeführt und damit auch überge-
ordnete städtebauliche oder kulturlandschaftliche Ziele
unterstützt werden. Ein leider bisher nur wenig genutztes
Potenzial, an dem auch die im Denkmalschutzgesetz NRW
schon in Paragraf 1 Absatz 3 dargelegte enge Verbindung
von Denkmalschutz und Stadtentwicklung nichts geändert
hat. Die vorliegende Bearbeitung soll somit auch dieser kon-
genialen Idee des Gesetzes neuen Aufschwung verleihen.

Traditionell ist der Denkmalbereich zwischen den The-
men Denkmalschutz, Naturschutz und Städtebau ange-
siedelt. Der Begriff knüpft dabei eng an die im 19. Jahr-
hundert entstandenen Definitionen an, wenn es darum
geht, historische Zusammenhänge eines Orts-, Stadt- oder
Landschaftsbildes zu beschreiben. Mit dem Denkmal-
bereich ist aber auch der Schritt getan vom malerischen
Sehen des 19. Jahrhunderts hin zum umfassenden his-
torischen Zeugniswert. Inhaltlich führt er vom Einzel-
objekt zur historisch bedeutsamen Gruppe (Mehrheit),
zur Gesamtheit, in der die Teile dicht aufeinander bezo-
gen sind. Das Einzelobjekt und der es umgebende Stadt-
oder Landschaftsraum stehen im engen funktionalen und
räumlich erlebbaren Bezug zueinander. Und so beschreibt
und bewertet der Denkmalbereich die historische Aussa-
ge sowie die spezifischen Merkmale einer Gruppe bauli-
cher Anlagen im weitesten Sinne, weil er neben Gebäu-
den auch historische Teile des Außenraumes wie Mauern,
Treppen oder historische Pflasterungen einschließt. Da-
rüber hinaus erfasst er weiter als das klassische Ensem-
ble auch substantiell hochkarätige Ortskerne, Stadtteile
oder Siedlungen, aber auch substantiell nicht so leicht
greifbare Strukturen wie Ortsgrundrisse oder historisch
dichte Ausschnitte der Kulturlandschaft als von Menschen
geschaffene Landschaftsteile. 

Der Schutz von Denkmalbereichen wird in Nordrhein-
Westfalen durch die Aufstellung einer kommunalen Denk-
malbereichssatzung erreicht, die die Erhaltung der histo-
risch wertvollen Substanz dieser Mehrheit oder Gruppe
baulicher Anlagen im Zusammenhang mit ihrer Wirkung
nach außen, ihrem Erscheinungsbild, gewährleisten soll.
Auch für das Verfahren zur Aufstellung einer Satzung
erfolgt ein Rückgriff aus der Geschichte. Auf der Grund-
lage des Gesetzes gegen die Verunstaltung von Ortschaf-
ten und landschaftlich hervorragenden Gegenden von
1907 wurden schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts Orts-
statute und Polizeiverordnungen gegen die Verunstaltung
von Stadtgemeinden erlassen. Was seinerzeit eher im Sin-
ne einer Orts- oder Stadtbildpflege motiviert war, ist bei
der Aufstellung einer Denkmalbereichssatzung als sub-
stantielles Schutzinstrument zu verstehen. Das Verfahren
tariert dabei zwischen zwei kommunalen Aufgaben aus,
der Planungshoheit auf der einen und dem Schutz von
Kulturgut als an die Kommune übertragene staatliche
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Wegberg-Beeck, Ortskern
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Der sachliche Geltungsbereich schlüsselt die Merkmale
auf, indem er die konkreten Schutzgegenstände benennt
und beschreibt: Ortsgrundriss, Bausubstanz, Freiflächen,
Blickbezüge, Silhouette. Da sowohl das Ensemble mit
dichter denkmalwerter Substanz als auch ein durch die
überlieferten Strukturen begründetes Miteinander bauli-
cher Anlagen die Kriterien zum Erlass einer Schutzsat-
zung erfüllen können, haben sich die Schutzgegenstände
stärker spezifiziert. Wenn der Stadtgrundriss das tragen-
de Merkmal mit wenigen Baudenkmälern ist (Jülich),
dann ist er vorrangig Schutzgegenstand und trägt die his-
torische Aussage aus dem Miteinander der aufgehenden
Bauten, aus den Straßenzügen, aus Rhythmus, Maßstab
und Proportionen der Häuserreihen, aus der räumlichen
Fassung der Plätze.

Silhouetten können hervortretende Merkmale sein (Dor-
magen-Zons), oder innerörtliche Blickbezüge bilden ein
zusammenhaltendes Netz auf Eckbauten und auf mar-
kante Solitäre (Düsseldorf-Benrath). Im dörflichen Be-
reich kann das Augenmerk durchaus auf dem Dorfinne-
ren liegen (Stolberg-Büsbach, Hostetstraße). In anderen
Dörfern sind die Freiflächen und die räumlichen Ein-

bindungen in den Landschaftsraum von historisch exis-
tentieller und – in der Fernwirkung – von anschaulich
vermittelnder Aussage, noch nicht durch Satzung geschützt
(Kürten-Delling). 

Praktische Erfahrungen und rechtliche Anstöße von au-
ßen, auch durch Gerichtsurteile, haben die Schutzgegen-
stände wie inhaltliche Stellschrauben genauer justiert (sie-
he hierzu den Beitrag Hemmers/Fischer im vorliegenden
Band).

Die Begründung
Ergänzend zu dem räumlichen und dem sachlichen Gel-
tungsbereich sind die Begründungen unter den Frage-
stellungen zu verfassen: Wo hat die Mehraussage ihre
 Wurzeln, wie wird sie eingeordnet und in Wert gesetzt, ins-
besondere bezogen auf Ortsgeschichte, Siedlungsgeschichte
oder die Geschichte des Städtebaus durch Verankerung
und Verknüpfung der zusammenhaltenden Aspekte in
der geschichtlichen Überlieferung. Nachrichtlich beige-
fügte Anlagen – wie Darstellung der geschichtlichen Ent-
wicklung, historische Pläne und Karten – machen die
 Satzung anschaulich und erläutern ihre Absicht. 
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in den Satzungsparagrafen „Räumlicher Geltungsbe-
reich“, „Sachlicher Geltungsbereich“ und „Begründung“.

Der räumliche Geltungsbereich 
Die räumlichen Geltungsbereiche sind durch die Parzel-
lenschärfe der Übersichtspläne und Liegenschaftskarten
und die Auflistung der Flurstücke eindeutig und in ihrer
inhaltlichen Erklärung, bezogen auf die schutzwürdige
Gesamtheit, genauer und nachvollziehbarer geworden. 

Der sachliche Geltungsbereich – die Schutzgegenstände
Der sachliche Geltungsbereich benennt und erklärt die
Schutzgegenstände, die sich aus dem allgemeinen Schutz-
ziel, die Ortsidentität zu bewahren, für den spezifischen
Bereich ergeben. Ortsidentität bewahren heißt: Erhalten
des Gesamtcharakters, von raumwirksamen Strukturen,
des Zusammenspiels von Baukörpern und straßenräum-

lichen Details (wie Treppen, Mauern, Rinnen, Zäune,
Hecken; Monschau), bebauten und unbebauten Flächen,
Erhaltung der optischen Wahrnehmbarkeit von charak-
teristischen Merkmalen und der spezifischen Erlebbar-
keit aus der Ferne. Denn der eigene Wert des Denkmal-
bereichs, der Mehrwert jenseits der Summe der Werte der
Einzelelemente, ist zentrales Thema im sachlichen Gel-
tungsbereich. Er kann in der Reihung von gleichen Ein-
zelbauten zu Zeilen und im Gegenüber zu Straßenräu-
men und in der Schaffung zusammenhängender weiter
Grünflächen durch die Summe der Gärten im Blockin-
neren, so wie um 1900 im Wuppertaler Zooviertel aus-
drücklich als wirksame große Parkanlage vorgesehen.7

In Kornelimünster ist die Dachlandschaft aus der Viel-
zahl der Dachflächen ein Merkmal, das den Ort zu-
sammenhält und im Erleben des Ortes als Einheit aus-
zeichnet. 

7. aachen-kornelimünster, ortsmitte, benediktusplatz/korneliusmarkt. 

8. aachen-kornelimünster, blick von norden (von st. stephanus) über die Dachlandschaft des ortskerns. 

i. aufsätze



10. blankenheim, blick vom burgberg über den ort.

i. aufsätze
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ein einblick in Die laufenDen unD
anstehenDen arbeiten

Gutachten zur historischen Bedeutung
Grundlegende Aufgabe des LVR-Amtes für Denkmal-
pflege im Rheinland gemäß § 22 Abs. 3 DSchG NRW ist
die Erstellung von Gutachten zur geschichtlichen Be-
deutung von Denkmalbereichen mit Erfassen und Be-
werten von historisch bedeutenden Zusammenhängen.
Das Gutachten analysiert und präsentiert die historische
Aussage und erklärt den besonderen Wert des gebauten
Gesamtzusammenhangs. Es ist eine Grundlage der Denk-
malbereichssatzung. 

Nur in Ausnahmefällen liegt für die denkmalwerten städ-
tischen, dörflichen und kulturlandschaftlichen Zusam-
menhänge im Rheinland eine fachliche Grundlage für ein
gesamtes Gemeindegebiet in Form eines Denkmalpfle-
geplanes nach § 25 DSchG NRW vor. Hier ist dann im

Stadt-/Gemeindegebiet im Überblick, differenziert dar-
gestellt und in der jeweiligen Bedeutung erklärt, wo es
nach Denkmalrecht eindeutige Gebiete als Denkmalbe-
reich durch eine entsprechende Satzung zu schützen gilt,
wo eine Denkmalbereichssatzung einen historischen städ-
tebaulichen, dörflichen oder kulturlandschaftlichen Zu-
sammenhang in substantieller Gestalt und Struktur schüt-
zen sollte, und wo – ergänzend zum Denkmalschutz –
historische Zusammenhänge durch (stadt)planerische In-
strumente abgedeckt und angemessen gewürdigt werden
müssen (siehe hierzu den Beitrag Lang im vorliegenden
Band). Ein solcher Fachplan sollte – wie ein Flächennut-
zungsplan – nach angemessener Zeit überarbeitet und
fortgeschrieben werden.

Auch in Zukunft werden – unabhängig von der Höhe der
geschichtlichen Bedeutung und Dichte der historischen
Substanz – Gutachten dort erstellt, wo aufgrund von an-
stehenden Eingriffen Bedarf am Herausarbeiten und Si-
chern der historischen Zusammenhänge besteht, um den
Anstoß zum Schutzverfahren zu geben. Die entsprechende
Satzung verankert dann die Ergebnisse der Analyse und
schafft örtliches Recht. 

einführung
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seite gegenüber:

9. blankenheim, blick aus dem ortskern zur burg. 



35. Darstellung der Denkmäler, Denkmalbereiche und der kulturhistorisch erhaltenswerten bausubstanz. 

Denkmalpflegeplan troisdorf, 2009 (ausschnitt).

36. Darstellung der  bodendenkmäler und der archäologischen fundstellen. Denkmalpflegeplan troisdorf, 2009

(ausschnitt). 

i. aufsätze
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Der DenkmalPflegePlan im Denkmalschutzgesetz Des lanDes norDrhein-westfalen
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34. historische entwicklung von wahlscheid. Denkmal pflegeplan lohmar, 2015 (ausschnitt).

Gestaltungssatzungen nach § 86 BauO NRW ermögli-
chen den Kommunen sehr konkrete und detaillierte ge-
stalterische Einflussnahme auf bestimmte Maßnahmen
in festgelegten Bereichen, sowohl für Pflege- und In-
standsetzungsmaßnahmen an bestehenden Bauten wie
für Neubauvorhaben. Sie verfolgen also keine denk-
malpflegerischen Ziele der Erhaltung historischer Sub-
stanz, sondern gestalterische Fragen der Stadt- und Orts-
bildpflege. In denkmalgeschützten Bereichen können
sie der kommunalen Verwaltung und den Eigentümern
aber dann pragmatisch Hilfestellung bei der Erhaltung
und Pflege von Denkmalbereichen geben, wenn die In-
halte der Gestaltungssatzung den denkmalpflegerischen
Zielen entsprechen. Gestaltungssatzungen sind freiwil-
lig und allein in das Ermessen der Gemeinde gestellt,
während zum Beschluss von Denkmalbereichssatzun-
gen eine Pflicht aus dem DSchG besteht. In Konflikt-
fällen zwischen den Regelungen von Gestaltungssat-
zungen und Zielen der Denkmalbereichssatzung sind
erstere also nachrangig. Aufgrund der einer Gestal-
tungssatzung immanenten Typisierung eignet sie sich

für die Anwendung auf Denkmalbereiche mit Denk-
mälern und bereichsprägenden Bauten jedoch nur be-
dingt, weil der jeweiligen eigenen Charakteristik der
Denkmäler und historischen Strukturen Genüge getan
werden muss und daher individuell begründete Einzel-
fallentscheidungen getroffen werden müssen.

Abgesehen von diesen gesetzlich geregelten Instrumen-
ten bestehen mit Rahmenplan, Entwicklungsplan, Quar-
tiersplan oder Masterplan informelle Planungsinstru-
mente, die sich ebenfalls auf die Bewahrung und Pflege
historisch erhaltenswerter Ortsteile, Straßen und Plät-
ze sowie von Denkmalbereichen fokussieren können.
Sie legen die grundsätzliche Entwicklung eines Orts-
teils fest, sind aber nur durch Selbstverpflichtung per
Ratsbeschluss für das Verwaltungshandeln bindend. Das
BauGB schreibt als Grundsatz der Bauleitplanung vor,
dass diese informellen Pläne zu berücksichtigen sind,
wenn sie mit Beteiligung der Bürger und der Träger
 öffentlicher Belange entwickelt wurden (§ 1 Abs. 6
Nr. 11 BauGB).



BAd MünstereIfel

ortskern mit erweiterung 

Den Ortskern von Bad Münstereifel schützt seit 1982 ei-
ne rechtskräftige Denkmalbereichssatzung. Die Be-
reichsgrenze folgt der mittelalterlichen Stadtbefestigung,
umschließt den mittelalterlichen Kern und dokumentiert
somit die Entstehungs- und die Entwicklungsgeschichte
von den Anfängen bis heute.

Jedoch hat gerade die topographische Situation die Sied-
lungsbildung wesentlich begründet und die Entwicklung
beeinflusst. Der Ort liegt eingebettet in den Taleinschnitt
der Erft, dort, wo die Eifelberge nach Nordosten allmählich
in die Kölner Bucht übergehen. Er wird im Westen durch
die zum Berg Hähnchen sanft ansteigenden Höhen ge-
schützt und im Osten durch die bewaldete und etwas stei-
lere Hangfläche des Radberges. Während der Westhang
heute weitgehend bebaut ist, gibt der unbebaute Osthang
oberhalb der Burg eindrucksvoll den Bezug zum Land-

schaftsraum wieder. Das seit dem frühen 19. Jahrhundert
vorliegende Kartenmaterial belegt die Konstanz der Ort-
gestalt im Landschaftsraum und verleiht der Hangfläche
des Radberges eine besondere historische Bedeutung. 

Im Tal steht über dem mittelalterlichen Stadtgrundriss
die gebaute Substanz der Stadt als ein Gefüge aus öffent-
lichen Solitärbauten und nachgeordneten, untereinander
gleichwertigen Wohnhäusern. Diese Gesamtheit zeigt sich
einerseits im Ortsinneren innerhalb der Straßenzüge, an-
dererseits nach außen sowohl in der einheitlich erlebbaren
aufgefalteten Dachfläche als auch in der Ortsansicht und
in der Ortssilhouette. Die Ansicht zusammen mit der
Burg, der Silhouette und der Dachlandschaft sind cha-
rakteristische und schutzwürdige Merkmale von Bad
Münstereifel. Die Geschlossenheit des Ortes überzeugt
erst vor der Hintergrundkulisse des Waldhanges: von ver-

ii. katalog
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baD münstereifel
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50. bad münstereifel. westansicht vom kurpark.

51. bad münstereifel. ortskern mit erweiterung.

52. bad münstereifel. westansicht vom kurpark.





guMMersBAch

altstaDt, ortskern

Gummersbach liegt östlich von Köln im Bergischen Land.
Der Raum Gummersbach wurde im frühen 9. Jahrhun-
dert vom Rheintal aus besiedelt, an einem Höhenweg von
Ründeroth nach Lieberhausen. Eine vom Kölner Stift St.
Severin gegründete Kirche ist am Hang des Kerbergs um
850 nachgewiesen; sie ist Mutterkirche der Kirchen der
umliegenden Orte. 1109 wird der Ort Gummersbach
erstmals urkundlich erwähnt. Vom 13. Jahrhundert bis
zum Beginn des 17. Jahrhundert war Gummersbach im
Besitz der Grafschaft Mark; seit 1614, mit Ende des Jülich-
Klevischen Erbfolgestreits, war das Dorf ein Teil der ab
1631 reichsunmittelbaren Herrschaft Gimborn – Neu-
stadt. Ein Stadtbrand zerstörte 1652 die gesamte Bebau-
ung des Dorfes. Erst Ende des 18. Jahrhunderts erfuhr

Gummersbach insbesondere durch überregionalen Han-
del einen wirtschaftlichen Aufschwung. 1813 wurde im
Rahmen des preußischen Chausseebaus die „Wetterauer
Straße“, die heutige Kaiserstraße/Hindenburgstraße, an-
gelegt; sie  löste die Marktstraße als Hauptstraße des Or-
tes ab. Gummersbach ist seit 1825 Kreisort und erhielt
1857 Stadtrechte. Textil- und Papierfabriken sowie die
Dampf kessel fabrik Steinmüller beeinflussten in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhundert die Entwicklung der Stadt. 

Ein Stadtbrand vernichtete 1652 nahezu alle Bauten des
Ortes; lediglich die evangelische Kirche ist mit älterer Bau-
substanz erhalten. Da beim Wiederaufbau das Straßen-
und Wegenetz erhalten blieb, dokumentiert die Form,
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159. gummersbach. blick auf die altstadt von süden. 

160. gummersbach, altstadt, orts-

kern.

161. gummersbach, altstadt, marktstraße. blick von osten.

162. gummersbach, altstadt. blick von der marktstr. nach nor-

den richtung ev. kirche.



ten. Im Hintergrund erhebt sich der Burgberg mit Burg
und Stadt Blankenberg, weit hinten zeichnen sich die
Konturen des Siebengebirges mit Löwenburg und Dra-
chenfels ab. Weiterhin nehmen einzelne Legenden und
Mythen Bezug auf die landschaftlichen Besonderheiten. 

Stadt Blankenberg und Bödingen sind, jeweils auf ihre
gebaute Substanz bezogen, rechtskräftig geschützte Denk-
malbereiche in den unmittelbaren Ortsgrenzen. Der his-
torische Baubestand von Auel ist so dicht und der Ort so
überzeugend in die Aue der Siegschleife eingebunden,
dass der Ort in der Aue einen weiteren historischen
Schwerpunkt mit einem eigenen Ausstrahlungsbereich
setzt und siegabwärts wird die Aue beherrscht durch das
auf einem Sporn errichtete Haus Attenbach. Über die
Ortsgrenzen hinaus waren sowohl die Stadt Blankenberg
als Bödingen immer mit ihrer Umgebung durch die je-
weils weite Fernwirkung untrennbar verbunden. Außer-
dem ist der Landschaftsausschnitt durch das Miteinan-
der der historischen Orte und Spuren von einer eigenen
und ganz besonderen historischen Aussage: weltliche Herr-
schaft und religiöse Repräsentanz im Gegenüber und Mit-
einander als historischer Rahmen der Landschaft.
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167. hennef, stadt blankenberg. ansicht über die sieg zur burgruine und siegbrücke. 

168. hennef-bödingen. blick von süden auf die wallfahrtskirche

 mater Dolorosa mit umfassungsmauer.

169. hennef-bödingen. blick von südwesten auf die stadt. 



stolBerg-BüsBAch

hostetstrasse, ortskern

Die Hostetstraße ist der älteste Teil des Kirchorts Büs-
bach. Büsbach liegt wenige Kilometer südlich von Stol-
berg, nordöstlich von Kornelimünster im Münsterländ-
chen auf einem Höhenrücken der Voreifel zwischen
Indetal im Osten und Vichtbachtal im Westen. Im Müns-
terländchen führten schon in vorrömischer Zeit die Bo-
denschätze (Erze: Galmei, Eisen Blei) zu einer ersten Be-
siedlung. 

Büsbach, als Siedlungsplatz im Ursprung möglicherwei-
se bereits im 11. Jahrhundert entstanden, urkundlich
nachgewiesen 1294 und 1336, unterstand als Teil des
Münsterländchens der Herrschaft dem von Ludwig dem
Frommen gegründeten Benediktinerkloster Inda, später
Reichsabtei Kornelimünster. Aus der Siedlungsstelle von
drei Ritter-/Mannlehenshöfen (wie das Objekt Hostetstr.
42, „Büsbacher Hof“, auch „Gasthof“ genannt), später
auch Pachthöfen (wie das Objekt Hostetstr. 60–62, als

„Burghof zu Büsbach“ oder „Pooze-Hof“ bezeichnet) ent-
wickelte sich entlang der Wegeführung über die Höhe
nach Süden ein Dorf.

Seit dem 16. und 17. Jahrhundert lebten die Bewohner
nicht mehr nur von Landwirtschaft, sondern auch von
gewerblicher Tätigkeit in den umliegenden Gruben und
Mühlen zur Gewinnung und Verarbeitung von Galmei
bzw. Messing. Bedingt durch die Kriege des 17. Jahr-
hunderts drückt sich ein wirtschaftlicher Aufschwung je-
doch erst im Laufe des 18. Jahrhunderts in der Bebauung
aus. Seit dem Mittelalter war Büsbach Hauptort einer
Hunnschaft, eines Verwaltungsbezirks, und in französi-
scher Zeit ab 1794 eigene Mairie. Der Kirchort Büsbach
umfasste 1825 190 Gebäude und zählte 960 Einwohner.
Ab 1816 preußische Bürgermeisterei im Landkreis Aa-
chen, ist Büsbach seit 1935 Stadtteil von Stolberg. Wäh-
rend Büsbach im 19. und im 20. Jahrhundert sich Rich-

Wald ist ein bedeutendes Zeugnis der Siedlungsent -
wicklung im bergischen Land und gehört zu den ältesten
Siedlungsbereichen im Solinger Raum. Die Siedlungs-
entwicklung ist im Ort trotz der fortlaufenden Verände-
rungen bis heute anschaulich erlebbar. 

Die Satzung ist seit 1995 rechtskräftig. (Ja)

Literaturauswahl: Heinz Rosenthal, Solingen. Geschichte einer

Stadt, 3 Bde. Bd. 1, Duisburg 1969; Bd. 2, 1977; Bd. 3, 1975. –

Stadtbaurat Schmidhäussler (Hrsg.), Solingen und sein Industrie-

bezirk Ohligs, Wald, Gräfrath und Höhscheid (= Deutsche Städ-

tebaukunst). Düsseldorf 1922.
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258. solingen-wald, stresemannstraße. außenansicht der wohn- und geschäftshäuser von osten.

259. stolberg-büsbach, hostetstraße. straßenansicht.



DüsselDorf-eller 

Stadtteil von Düsseldorf im Südosten, Ortskern von El-
ler um den Gertrudisplatz an St. Gertrudis, Neuanlage
um 1900 im Zuge der Industrialisierung, dominanter
neugotischer freistehender Kirchenbau aus Backstein, ge-
schlossene Blockrandbebauung, dreigeschossige mehr-
achsige Putzbauten mit Stuckornamentik, Rathaus als
freistehender Solitär von der Randbebauung leicht abge-
setzt. Satzung 1986: Stadtanlage insgesamt, Grundriss aus
Straßenführung und Platzbildung, Bausubstanz, markante
Blickbezüge. 

DüsselDorf-kaiserswerth ↓ →

Im Norden von Düsseldorf unmittelbar am Rhein gele-
gener Stadtteil von Düsseldorf, frühmittelalterlicher Sied-
lungsort, Zollstätte, staufische Pfalz, Marktort, 1181 Stadt-
erhebung mit Befestigung, Reichsstadt, 1836 Theodor
Fliedner gründet die Diakonissenanstalt zur Ausbildung
von Kranken-, Armenpflegerinnen und Kinderschwes-
tern. Satzung 1988: Stadtkern, Wall- und Grabenanlage,
Ortsgrundriss, Bausubstanz, Blickbezüge, rheinseitige Sil-
houette. 

DüsselDorf, sieDlung am tannenwälDchen

Im Norden von Düsseldorf am Nordfriedhof, Muster-
bausiedlung von 1919/20, Wohnbauten, schnell und kos-
tensparende Bauweise, Architekten: J. Kleesattel, E. L.
Wehner, Franzius und Krieger u. a.; Einzel- und Dop-
pelhäuser mit je 2 bzw. 4 Wohnungen. Schlichte zweige-
schossige Putzbauten mit ziegelgedeckten Sattel- und
Walmdächern. Satzung 1990: Siedlungsanlage und Bau-
substanz insgesamt.
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319. Düsseldorf-kaiserswerth, burgallee, ruine kaiserpfalz.

→ 

320. Düsseldorf-kaiserswerth,

 straße „kaiserswerther markt“.   

321. Düsseldorf-kaiserswerth,

 suitbertus-stiftsplatz, romani-

sches haus. 

→ → 

322. Düsseldorf-kaiserswerth, 

straße „am mühlenturm“,

mühlenstumpf.   

323. Düsseldorf-kaiserswerth,

fliednerstraße, stadtkirche.   



hennef, staDt blankenberg ↓ →

Auf einem Felssporn an der Sieg mittelalterliche Burg mit
befestigter Stadt, Sitz des Bergischen Amtes Blankenberg,
Burg und Stadt vierteilige Anlage, geschlossenes Ortsge-
füge aus Fachwerkbauten des 17. bis 19. Jahrhunderts.
Satzung 1987: Ortsgrundriss, aufgehende Gesamtheit,
Silhouette, Einbindung in den Landschaftsraum, Fern-
wirkung. 
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331. hellenthal-reifferscheid, osttor, Vorburg.

333. hellenthal-reifferscheid, marktgäßchen. 336. hennef, stadt blankenberg. ansicht der burg von adscheid.

332. hellenthal-reifferscheid, zehntstraße. 334. hennef, stadt blankenberg, markt, Pfarrhaus. 335. hennef, stadt blankenberg, graf-heinrich-straße.



iii. anhang
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kalkar, ortskern

Am linken Ufer des Niederrheins auf von römerzeitli-
chem, angeschwemmten Sandrücken mittelalterliche Stadt
der Grafen von Kleve, am Handelsweg von Köln in die

Niederlande, bedeutende Solitäre wie Rathaus und ka-
tholische Pfarrkirche, Backsteinbauten unverputzt, Haus-
zeilen Bauten in Abschnitten verputzt, geschlossenes Stadt-
gefüge. Satzung 1985: Stadtgrundriss, Wall- und
Grabenzone, Bausubstanz insgesamt Stadtsilhouette.
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Jülich, ortskern

Am Ostufer der Rur römische Siedlungsstelle, mittelal-
terliche Stadt, frühneuzeitliche Festungsstadt mit her-
zoglichem Schloss und Zitadelle, Sitz der Herzöge von

Jülich-Kleve-Berg, flächenhafte Zerstörung im Zweiten
Weltkrieg, Wiederaufbau in schlichter traditioneller For-
mensprache. Satzung 1993: Stadtgrundriss des 16. Jahr-
hunderts, Substanz der frühen Nachkriegszeit, Blickbe-
züge auf markante Bauten. 

341. Jülich, zitadelle mit ehem. residenzschloss. 343. kalkar, st. nicolai. blick über den kirchhof mit langhaus.

342. Jülich, bastion und zitadellengraben. 344. kalkar, rathaus. blick über den markt. 





kleVe-griethausen

Ehemals unmittelbar am Rhein (seit Verlagerung des
Rheins am Kellener Altrhein) an der Straße nach Kleve,
an Rheinfähre und Schiffsanlegestelle, mittelalterliche
Zollstätte der Grafen von Kleve, Umschlagplatz, Stadt-
rechte 1373. Einzelne Solitäre, Pfarrkirche, Reste des Ter-
tiarinnenklosters, schlichte Wohnhäuser in geschlossenen
Zeilen. Satzung 1988: Ort insgesamt einschließlich der
Freiflächen bis zum heutigen Deich.

kranenburg, ortskern ↓ 

In der Niederrheinebene mittelalterliche Stadt, ehemals
an der Kranenburg der Grafen von Kleve, katholische
Pfarrkirche im Ursprung aus dem 15. Jahrhundert, evan-
gelische Kirche des 17./18. Jahrhunderts, ostwestlich ge-
richtete Durchgangsstraße, überwiegend ein- und zwei-
geschossige schlichte Backsteinbauten in geschlossenen
Zeilen. Satzung 1992: Stadt in Ortsstruktur und aufge-
hender Gestalt, nördlich großräumig die Freiflächen, weit
in die Landschaft wirkende Ortssilhouette. 

krefelD-linn →

Auf in der Niederung eines alten Rheinarmes aufgeschüt-
tetem Hügel zweiteilige Burganlage, wechselnder Besitz,
zeitweise kurkölnisch, benachbarter Ort, überwiegend
schlichte verputzte oder geschlämmte Backsteinbauten in
geschlossenen Reihen entlang der Straßenflucht. Satzung
1987: Ort und Burg als ein Ganzes, umgebende Freiflä-
chen der Wall- und Grabenzone, Sichtbezüge, Fernwir-
kung. 

krefelD-uerDingen

Unmittelbar am Rhein kurkölnische Gründungsstadt des
13./14. Jahrhunderts, Burg in Ecklage, Umschlagplatz
am Rhein, zeitweise Zollstätte, Handelsort, zentraler
Marktplatz, katholische Pfarrkirche St. Peter, Rathaus des
frühen 18. Jahrhunderts, zwei- bis dreigeschossige ver-
putzte oder steinsichtige Bauten in Blockrandbebauung,
aufgehende Substanz des 18. bis 20. Jahrhunderts. Sat-
zung 1990: planmäßiger Stadtgrundriss, Ort als gewach-
sene Einheit, ehemalige Befestigung. 
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357. kranenburg, mühlenturm.

→ 358. krefeld-linn, burg

linn. ansicht von westen. 

→ 359. krefeld-linn, rhein-

babenstraße.


